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Betrifft: Ergebnis der Lohn- und Gehaltsverhandlungen für die Milchindustrie 
 
 
 
Sehr geehrtes Mitglied! 
 
Im Rahmen der diesjährigen Kollektivvertragsgespräche sowohl mit der Gewerkschaft 
PRO-GE  als auch mit der Gewerkschaft der Privatangestellten wurde folgendes Ergebnis 
erzielt: 
 
 
ArbeiterInnen: 
 
1. Erhöhung der kollektivvertraglichen Monatslöhne um ø 3,55 % (3,4 bis 3,8 %). 
 
2. Die Dienstalterszulagen wurden um 3,55 % (kfm. gerundet) erhöht. 
 
3. Die Lehrlingsentschädigung wurde valorisiert. 

 
4. Die Zehrgelder wurden bei einer Abwesenheit von mindestens 5 Stunden mit  

EURO 16,45, bei einer Abwesenheit von mindestens 7 Stunden mit EURO 24,22 sowie 
für Nächtigung mit EURO 30,49 neu festgelegt. 

 
5. Die Deputate werden nicht angehoben. 
 
6. Anrechnung von Karenzzeiten im Ausmaß von bis zu zehn Monaten. 
 
7. Geltungstermin ist der 1. November 2011. 
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Angestellte:   
 
1. Erhöhung der kollektivvertraglichen Gehälter/Gehaltsordnung um 3,55 % (kfm. 

gerundet). 
 
2. Ist-Gehälter: Die Mehrzahlung gegenüber dem Mindestgrundgehalt ist im 

euromäßigen Ausmaß - kaufmännisch gerundet auf Cent – aufrecht zu erhalten.  
 
3. Das Zehrgeld (Art. VI des KV) wurde mit EURO 14,04, die Fehlgeldentschädigung 

mit EURO 20,85 neu festgelegt. 
 
4. Neufestsetzung des Mindestgrundgehaltes auf EURO 1.277,88. 
 
5. Die Deputate werden nicht angehoben. 
 
6. Die Bekleidungszulage wird nicht erhöht. 

 
7. Anrechnung von Karenzzeiten im Ausmaß von bis zu zehn Monaten. 

 
8. Aus der Angestellten-Globalrunde der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, sind die 

Bestimmungen zu den Diätensätzen, Reiseaufwandsentschädigungen, Lehrlings-
entschädigungen übernommen worden.  

 
9. Geltungstermin aller Regelungen ist der 1. November 2011. 

 
 

Die Unterlagen zum Lohn- und Gehaltsabschluss (Lohntafel, Gehaltsordnung, 
Gehaltsvertrag, usw.) werden Ihnen nach Abstimmung mit der Gewerkschaft übermittelt. 
 
 

 
 

Freundliche Grüße 
 

VERBAND DER MILCHINDUSTRIE 
 

   Obmann    Geschäftsführer 
 
 
 
Ing. SIMON                 Dr. BLASS e h. 
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